
Eine Zustimmung im Sinne dieser Vorschrift liegt auch dann vor,
wenn der Arbeitgeber dem Ver�nderungswunsch nicht recht-
zeitig widerspricht oder zur Abgabe einer entsprechenden Er-
kl�rung verurteilt wird. Die Ver�nderungssperre wird auch dann
ausgelçst, wenn man sich auf eine andere als vom Arbeitneh-
mer urspr�nglich gew�nschte Arbeitszeit einigt. Gleiches gilt f�r
den Fall, dass der Arbeitgeber den Wunsch nach Arbeitszeit-
verringerung berechtigt ablehnt. Darunter sind allerdings nur die
F�lle zu fassen, in denen der Arbeitgeber ausreichende betrieb-
liche Gr�nde geltend gemacht hat. Wenn der Anspruch von
vornherein etwa wegen Nichterf�llung der sechsmonatigen
Wartezeit gar nicht bestand, wird durch ein derart unberechtig-
tes Verlangen keine Sperre ausgelçst. Durch eine unberechtig-
te Ablehnung wird die Sperrzeit nicht ausgelçst. Es kann jedoch
schwierig zu kl�ren sein, ob die erste Ablehnung seinerzeit zu
Recht erfolgte oder nicht.

3. Br�ckenteilzeit (§ 9a TzBfG n. F.)
Durch das Br�ckenteilzeitgesetz ist das Recht der Teilzeitarbeit
wesentlich mit Wirkung ab 1.1.2019 ge�ndert und erg�nzt wor-
den.

Die Voraussetzungen von § 9a TzBfG orientieren sich einerseits
an denjenigen von § 8 TzBfG, andererseits ist das Gesetz ein
Kompromiß der Koalitionspartner, in dem andere Detailregelun-
gen gefunden wurden.

� Ein Anspruch auf Br�ckenteilzeit setzt voraus, dass das
Arbeitsverh�ltnis vor Antragstellung mehr als sechs Mona-
te bestanden hat und der Arbeitgeber – ungeachtet der zur
Berufsbildung Besch�ftigten – in der Regel insgesamt
mehr als 45 Arbeitnehmer besch�ftigt. Br�ckenteilzeit
muss f�r mindestens ein Jahr und kann hçchstens f�r f�nf
Jahre beantragt werden. Insoweit sind Abweichungen
durch Tarifvertrag (auch zu Ungusten des Arbeitnehmers,
vgl. § 22 Abs. 1 TzBfG n. F.) mçglich.

� Das Verlangen nach Br�ckenteilzeit kann ein Arbeitgeber,
der nicht mehr als 200 Arbeitnehmer besch�ftigt nicht nur
aus betrieblichen Gr�nden, sondern „auch“ ablehnen,
wenn zum Zeitpunkt des Beginns der begehrten Verringe-
rung pro angefangene 15 Arbeitnehmer mindestens ein
Arbeitnehmer bereits in Br�ckenteilzeit arbeitet.
Die Ablehnung kann also erfolgen, wenn bei einer Arbeit-
nehmerzahl von in der Regel
E mehr als 45 bis 60 bereits mindestens vier,
E mehr als 60 bis 75 bereits mindestens f�nf,
E mehr als 75 bis 90 bereits mindestens sechs,
E mehr als 90 bis 105 bereits mindestens sieben,
E mehr als 105 bis 120 bereits mindestens acht,
E mehr als 120 bis 135 bereits mindestens neun,
E mehr als 135 bis 150 bereits mindestens zehn,
E mehr als 150 bis 165 bereits mindestens elf,
E mehr als 165 bis 180 bereits mindestens zwçlf,
E mehr als 180 bis 195 bereits mindestens dreizehn,
E mehr als 195 bis 200 bereits mindestens vierzehn
andere Arbeitnehmer bereits ihre Arbeitszeit nach § 9a
Abs. 1 TzBfG verringert haben.

� Maßgeblich ist die Unternehmensgrçße und nicht die Mit-
arbeiterzahl des Betriebes. Maßgeblich ist die Kopfzahl,
jeder Arbeitnehmer z�hlt also unabh�ngig von der L�nge
seiner Arbeitszeit.

� Es gibt keine gesetzlichen Mindest- oder Hçchstgrenzen
f�r die Arbeitszeitreduzierung.

� Der Arbeitnehmer muß sein Begehren nicht begr�nden
oder einen Anlaß nachweisen.

� Ein Arbeitnehmer, der nach einer zeitlich begrenzten Ver-
ringerung der Arbeitszeit (Br�ckenteilzeit) zu seiner ur-
spr�nglichen vertraglich vereinbarten Arbeitszeit zur�ck-
gekehrt ist, kann eine erneute Verringerung der Arbeitszeit
nach diesem Gesetz fr�hestens ein Jahr nach der R�ckkehr
zur urspr�nglichen Arbeitszeit verlangen.

� Scheitert der Antrag aus betrieblichen Gr�nder (also wie
bischer bei der unbefristeten Teilzeit weil etwa kein Ersatz-
arbeitnehmer gefunden werden kann), ist ein neuer Antrag
nach Ablauf von zwei Jahren mçglich.

� Wenn dem Arbeitgeber die Br�ckenteilzeit unzumutbar ist,
weil die o.g. Arbeitsnehmerzahl nicht erreicht wurde, kann
der zur�ckgewiessene Arbeitnehmer bereits nach einem
Jahr neuen Antrag stellen.

� W�hrend der Dauer der Br�ckenteilzeit ist eine (weitere)
Verringerung oder Verl�ngerung der Arbeitszeit nach dem
TzBfG ausgeschlossen; �nderungen aufgrund anderer
Gesetze (BEEG, PflegeZ usw.) oder Individualvereinbarung
bleiben mçglich. Das bedeutet, daß eine Kombination mit
anderen Teilzeitregelungen mçglich ist. Beispiel: Der Ar-
beitnehmer hat w�hrend der Elternzeit die Arbeitszeit redu-
ziert. Nach der R�ckkehr zur urspr�nglichen Arbeitszeit
macht er sofort seinen Anspruch auf Br�ckenteilzeit f�r
einen Zeitraum von einem bis f�nf Jahren geltend. Nach
Ablauf von drei Monaten kann er wieder in dem reduzierten
Umfang arbeiten. Geht er in diesem Zeitraum erneut in
Elternzeit, kann er seine Arbeitszeit weiter nach dem BEEG
verringern.

WICHTIG !
F�r den Arbeitnehmer ist von großer rechtlicher Bedeutung, nach
welcher Vorschrift er einen Teilzeitanspruch geltend macht. Die
Anspruchsvoraussetzungen sind sehr unterschiedlich, ebenso
die Rechtsfolgen (Sonderk�ndigungsschutz z. B. beim BEEG).

� Nach Ablauf der Br�ckenteilzeit kehrt der Arbeitnehmer
unbedingt zur Teil- oder Vollzeit, nicht notwendig aber zu
seinem alten Arbeitsplatz (§ 106 GewO), zur�ck.

� Formaler Ablauf:

E Der Antrag ist drei Monate vor dem Beginn der Redu-
zierung in Textform zu stellen:

E Er ist mit dem Arbeitnehmer zu erçrtern und sp�testens
einen Monat vor der beabsichtigten Reduktion schrift-
lich abzulehnen:

E Erfolgt diese Ablehnung nicht, gilt die Br�ckenteilzeit
als genehmigt.

III. Die Verl�ngerung der Arbeitszeit und die
�nderung der Lage

1. Auf Wunsch des Arbeitgebers
Von der �nderung der vertraglichen Arbeitsbedingungen hin-
sichtlich der Dauer der Arbeitszeit kann der Arbeitgeber nur
durch eine �nderungsk�ndigung abr�cken, auch wenn dies
nicht ausdr�cklich im TzBfG geregelt ist. Eine arbeitgeberseitige
�nderungsk�ndigung kann jedoch nur Aussicht auf Erfolg ha-
ben, wenn sich die Verh�ltnisse seit der Reduzierung der Ar-
beitszeit deutlich ge�ndert haben. Insbesondere kann der Ar-
beitgeber sich nicht mehr auf die Gr�nde berufen, aus denen
er – vergeblich – die Verk�rzung der Arbeitszeit abgelehnt hat.
Dies gilt auch f�r die Gr�nde, die damals schon vorlagen, aber
nicht im Prozess um die Arbeitszeitverringerung vorgetragen
wurden. Der Arbeitgeber muss darlegen und beweisen, dass..
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er den Arbeitskr�ftebedarf nicht mit einem weiteren Teilzeit-
arbeitnehmer decken kann. Arbeitgeber und Arbeitnehmer kçn-
nen sich jederzeit einvernehmlich auf eine Verl�ngerung der
Arbeitszeit verst�ndigen.

Der Arbeitgeber kann erhçhten Arbeitskr�ftebedarf durch eine
Vereinbarung �ber die Verl�ngerung der Arbeitszeit teilzeit-
besch�ftigter Arbeitnehmer decken. Bei der Auswahl, welcher
Teilzeitkraft er zu diesem Zweck eine Vertrags�nderung anbie-
tet, ist der Arbeitgeber frei. Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet,
das gestiegene Arbeitszeitvolumen anteilig auf alle interessier-
ten Teilzeitbesch�ftigten zu verteilen. Bei einer Einsatzsteue-
rung nach Fremdvorgaben aufgrund mitbestimmter Schichtpl�-
ne muss der Arbeitgeber im Fall eines Aufstockungsverlangens
nach § 9 TzBfG darlegen, dass eine sinnvolle Schichtplan-
gestaltung bei Zuordnung von Arbeitsstunden zu einem
Vollzeitarbeitsverh�ltnis nicht mehr mçglich ist. Er muss auch
darlegen, dass alle Verhandlungsmçglichkeiten mit dem Be-
triebsrat zur Schichtplananpassung an die Arbeitszeitw�nsche
ausgeschçpft sind.

Vollkommen anders sieht die Rechtslage bei einer erneuten
�nderung der Verteilung der Arbeitszeit aus. Hier hat das Ge-
setz eine Regelung getroffen. Der Arbeitgeber kann die Vertei-
lung der Arbeitszeit – nicht deren L�nge – wieder �ndern, wenn
das betriebliche Interesse daran das Interesse des Arbeitneh-
mers �berwiegt und eine Ank�ndigungsfrist von einem Monat
eingehalten worden ist (§ 8 Abs. 5 Satz 4 TzBfG). Dies gilt aber
nicht, wenn eine feste Lage der Arbeitszeit vereinbart wurde,
ohne dass der Arbeitnehmer vorher ein Teilzeitverlangen ge-
stellt h�tte.

Voraussetzungen f�r eine einseitige �nderung der Lage der
Arbeitszeit ist also, dass

E das betriebliche Interesse an der �nderung das Interesse an
der Beibehaltung der Regelung durch den Arbeitnehmer
�berwiegt und

E der Arbeitgeber die �nderung sp�testens einen Monat vor-
her angek�ndigt hat.

Beispiel:

Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbaren die Reduzierung der Ar-
beitszeit auf 4/5, wobei der Freitag frei sein soll. Durch eine �nderung
der Produktionsabl�ufe wird es aber unabdingbar, dass der Arbeit-
nehmer freitags im Betrieb anwesend ist. Hier kann der Arbeitgeber
eine einseitige �nderung der Lage der Arbeitszeit vornehmen, wenn
er dies einen Monat vorher ank�ndigt.

Bei der �nderung der Lage der Arbeitszeit ist es nicht notwen-
dig, dass sich die Sachlage seit der Reduzierung der Arbeitszeit
ge�ndert hat.

Beispiel:

Der Arbeitgeber widerspricht der Arbeitszeitreduzierung nicht recht-
zeitig. Sowohl Dauer als auch Lage der Arbeitszeit gelten danach als
in diesem Sinne festgelegt. Der Arbeitgeber kann jedoch sogleich
ank�ndigen, dass er die Lage der Arbeitszeit wegen eines betrieb-
lichen Interesses wieder �ndern wird. Nach einem Monat tritt dann
diese �nderung der Lage – nicht der L�nge! – der Arbeitszeit ein,
wenn die betrieblichen Interessen tats�chlich �berwiegen.

Diese �nderungsmçglichkeit besteht auch dann, wenn der Ar-
beitgeber vom Gericht verurteilt worden ist, einer �nderung der
Arbeitszeit zuzustimmen.

Dabei muss aber stets das betriebliche Interesse deutlich
schwerwiegender sein als das Interesse des Arbeitnehmers
an der Beibehaltung der Regelung. Die beiderseitigen Interes-
sen sind umfassend gegeneinander abzuw�gen. Dabei kann
auch das Ergebnis herauskommen, dass die �nderung nur in
bestimmten Punkten wirksam ist, in anderen hingegen nicht.
Das Gesetz enth�lt keine Regelung f�r den Fall, dass die Gr�n-
de f�r die �nderung nur vor�bergehend sind. Nach Ansicht des

Verfassers ist der Arbeitgeber verpflichtet, in diesem Fall auf
Wunsch des Arbeitnehmers wieder zu der bisherigen Regelung
zur�ckzukehren. Dies ergibt eine Auslegung des Gesetzes,
nach der die Interessen des Arbeitnehmers nur dann zur�ck-
stehen m�ssen, wenn, soweit und solange die des Arbeit-
gebers �berwiegen.

F�r die Ank�ndigung ist keine Schriftform vorgesehen.

2. Auf Wunsch des Arbeitnehmers
Ein Teilzeitbesch�ftigter, der einen Wunsch nach einer Verl�n-
gerung der Arbeitszeit bekundet hat, ist bei der Besetzung einer
entsprechenden freien Stelle bei gleicher Eignung bevorzugt zu
ber�cksichtigen. Die Vorschrift begr�ndet einen einklagbaren
Rechtsanspruch. Dies gilt jedoch dann nicht, wenn dem drin-
gende betriebliche Gr�nde oder die Arbeitszeitw�nsche an-
derer Teilzeitbesch�ftigter entgegenstehen (§ 9 TzBfG). Die
Rechte des Arbeitnehmers sind hier also deutlich schw�cher
ausgestaltet als bei der Reduzierung der Arbeitszeit.

Im Einzelnen gilt Folgendes:

Der Anspruch kann von jedem teilzeitbesch�ftigten Arbeitneh-
mer geltend gemacht werden.

Der Antrag kann auch an den zust�ndigen Fachvorgesetzten
gerichtet werden. Er muss sich nur auf die Arbeitszeitverl�nge-
rung beziehen, es ist also weder notwendig, dass ein bestimm-
ter Umfang noch ein konkreter Arbeitsplatz angegeben wird. Es
muss auch keine Form eingehalten werden. Es ist auch nicht
notwendig, dass der Arbeitnehmer zuvor die Arbeitszeit redu-
ziert hatte. Auch wenn er von vornherein als Teilzeitkraft einge-
stellt worden ist, kann er den Wunsch nach Verl�ngerung der
Arbeitszeit anmelden. Dies gilt auch f�r geringf�gig Besch�ftig-
te und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsvertr�gen. Anders
als bei der Verk�rzung der Arbeitszeit besteht keine Wartefrist
und es kommt auch nicht auf die Grçße des Unternehmens an.
Es besteht auch keine Mindestfrist zwischen einer Reduzierung
der Arbeitszeit gem. § 8 und der Geltendmachung eines Ver-
l�ngerungswunsches. Notwendig ist das Vorhandensein eines
entsprechenden freien Arbeitsplatzes.

Wann ist ein Arbeitsplatz „frei“ im Sinne dieser Vorschrift?
E Bei einer K�ndigung des bisherigen Stelleninhabers mit Ab-

lauf der K�ndigungsfrist und bei Befristung mit Zeitablauf.
E Bei einer neu geschaffenen Stelle bestimmt der Arbeitgeber

den Zeitpunkt, zu dem sie besetzt wird. Problematisch kann
es werden, wenn der bisher auf diesem Arbeitsplatz Be-
sch�ftigte sich gegen die Beendigung des Arbeitsverh�lt-
nisses vor dem Arbeitsgericht wehrt. Hier kommt u. U. die
Vereinbarung einer Besch�ftigung auf diesem Arbeitsplatz
f�r die Dauer des Prozesses in Betracht.

E Hat der Arbeitgeber zwar einen Arbeitskr�ftebedarf, aber
noch nicht entschieden, ob er hierf�r einen Arbeitnehmer
einstellt oder den Bedarf auf andere Weise deckt, ist die
Stelle nicht frei. Sie wird dies erst, wenn tats�chlich die
Neubesetzung entschieden wird.

E Ein Arbeitsplatz ist auch dann nicht frei, wenn der Arbeit-
geber einen urspr�nglich freien Arbeitsplatz mit einem an-
deren Arbeitnehmer besetzt (LAG Kçln v. 12.8.2015 – 11
Sa 115/15). Dies gilt aber nicht, wenn er mit einem Leih-
arbeitnehmer besetzt ist (LAG Hamm v. 25.2.2014, Az. 14
Sa 1174/13).

E Wenn der Arbeitgeber ein bestimmtes Arbeitszeitvolumen
zur Erhçhung der Arbeitszeit bereits besch�ftigter Teilzeit-
arbeitsnehmer zur Verf�gung stellt, muss er einen teilzeit-
sch�ftigen Arbeitnehmer, der ihm den Wunsch nach einer
Verl�gerung der Arbeitszeit angezeigh hat, bei gleicher Eig-
nung nicht bevorzugt ber�cksichtigen. Er ist grunds�tzlich..
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in der Auswahl frei, welchen Teilzeitbesch�ftigten er eine
Verl�ngerung der Arbeitszeit anbietet (BAG v. 17.10.2017
.9 AZR 192/17).

Der Verl�ngerungswunsch verpflichtet den Arbeitgeber nicht
automatisch dazu, dem Arbeitnehmer bei der Besetzung eines
freien Arbeitsplatzes einen Antrag auf Abschluss eines Arbeits-
vertrags mit erhçhter Arbeitszeit zu unterbreiten, sondern der
Wunsch des Arbeitnehmers f�hrt lediglich zu der in § 7 Abs 2
TzBfG bestimmten Pflicht des Arbeitgebers, den Arbeitnehmer
�ber die zu besetzenden Arbeitspl�tze zu informieren (BAG v.
27.2.2018 -9 AZR 167/17).

WICHTIG !
Wenn der Arbeitgeber neue Teilzeitstellen schaffen mçchte, anstatt
die Arbeitszeit aufstockungswilliger Arbeitnehmer zu verl�ngern,
braucht er arbeitsplatzbezogene Sachgr�nde. Fehlen diese, kann
der Betriebsrat Neueinstellungen gem. § 99 Abs. 2 Nr. 3 BetrVG wi-
dersprechen (LAG Baden-W�rttemberg v. 21.3.2013, Az. 6 TaBV 9/
12).

Der zu besetzende Arbeitsplatz muss zumindest eine l�ngere
Arbeitszeit aufweisen als der bisherige, ohne eine Vollzeitstelle
sein zu m�ssen. Er kann sich auch aus der Vereinigung des
bisherigen mit einem freigewordenen Arbeitsplatz ergeben. Der
Arbeitgeber ist jedoch nicht verpflichtet, dem Wunsch des Ar-
beitnehmers dadurch nachzukommen, dass er einen Arbeits-
platz schafft oder einen freiwerdenden Arbeitsplatz neu besetzt.
Vielmehr liegt dies in seiner unternehmerischen Entscheidungs-
freiheit. Der Arbeitgeber ist auch frei in seiner Entscheidung,
z. B. den bisherigen Halbtagsarbeitsplatz nur noch mit einem
Viertel des Stundendeputats auszuschreiben. Grunds�tzlich
hat der Arbeitnehmer auch keinen Anspruch darauf, dass ein
vorhandener freier Arbeitsplatz so zugeschnitten wird, dass er
seinem Arbeitszeitwunsch entspricht. Etwas anderes kann sich
unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben nur ergeben,
wenn die Abweichungen minimal sind. Der Arbeitsplatz muss
nicht in demselben Betrieb frei sein, in dem der Teilzeitarbeit-
nehmer derzeit t�tig ist, es kann auch ein anderer Betrieb des-
selben Unternehmens sein. Ein freier Arbeitsplatz in einem an-
deren Unternehmen desselben Konzerns reicht jedoch nicht
aus.

Der Arbeitnehmer muss auch f�r den freien Arbeitsplatz fachlich
und persçnlich geeignet sein. Er muss ihn also sogleich und
ohne eine zus�tzliche Ausbildung oder Fortbildung ausf�llen
kçnnen. Dabei bleibt eine bloße Einarbeitungszeit außer Be-
tracht. Der Arbeitnehmer hat aber grunds�tzlich keinen An-
spruch darauf, dass ihm eine Befçrderungsstelle angeboten
wird. Die freie Stelle muss grunds�tzlich so ausgestaltet sein,
dass der Arbeitnehmer sie – mit Ausnahme der Dauer der Ar-
beitszeit – ohne jede Vertrags�nderung h�tte �bernehmen kçn-
nen.

Der Anspruch besteht nicht, wenn dringende betriebliche Gr�n-
de dagegen sprechen. Diese sind strenger als die Versagungs-
gr�nde bei der Verk�rzung. Sie werden in der Regel auch eine
andere Struktur haben, denn bei § 8 geht es um die betrieb-
lichen Auswirkungen der Reduzierung der Arbeitszeit, die des-
wegen eintreten, weil die freigewordene Arbeitszeit von ande-
ren Arbeitnehmern ausgef�llt werden muss und dabei
Ablaufprobleme auftreten kçnnen. Hier geht es um die Frage,
ob f�r eine Stelle, die ohnehin mit dem vom Arbeitgeber fest-
gelegten Umfang zu besetzen ist, der Teilzeitbesch�ftigte oder
ein sonstiger Bewerber genommen wird. Die Einw�nde des
Arbeitgebers kçnnen also nicht in der Organisation oder dem
Arbeitsablauf liegen. Wenn es nicht darum geht, dass der Ar-
beitgeber den Teilzeitbesch�ftigten nicht f�r geeignet h�lt (dies
ist schon oben zu pr�fen), kommen folgende dringende Erfor-
dernisse in Betracht:

E der Teilzeitbesch�ftigte ist in seiner bisherigen T�tigkeit
schwer ersetzbar;

E der Arbeitgeber hat die begr�ndete und nachvollziehbare
Entscheidung getroffen, die offene Stelle mit mehreren Teil-
zeitbesch�ftigten zu besetzen;

E andere Arbeitnehmer haben gleichfalls einen Anspruch auf
bevorzugte Ber�cksichtigung.

Es besteht jedoch keine Verpflichtung des Arbeitgebers, Ar-
beitspl�tze nur deshalb als Vollzeitstellen auszuschreiben, weil
auf ihnen Aufgaben anfallen, die zurzeit noch ganz �berwie-
gend von Frauen wahrgenommen werden. Will der Arbeitgeber
einem Aufstockungsverlangen entgegenhalten, er wolle nur
Teilzeitkr�fte besch�ftigen, muss dies arbeitsplatzbezogene
Gr�nde haben. Der Arbeitgeber kann das Aufstockungsverlan-
gen ablehnen, wenn der Arbeitnehmer Fehlzeiten aufweist, die
eine krankheitsbedingte K�ndigung zu rechtfertigen geeignet
sind. Unterhalb dieser Schwelle liegende Fehlzeiten reichen
nicht aus.

WICHTIG !
Bei der Neufassung von § 9 TzBfG ist nach wie vor kein unbedingter
Anspruch vorgesehen, ein entsprechender Teilzeitbesch�ftigter ist
jedoch auf Antrag bei der Besetzung neuer Stellen bevorzugt zu
ber�cksichtigen. Der Antrag ist in Textform zu stellen. Neu ist, daß
der Arbeitgeber im Falle eines Verl�ngerungswunsches auch die
Darlegungs- und Beweislast f�r das Fehlen eines entsprechenden
freien Arbeitsplatzes sowie die vergleichsweise geringere Eignung
des Teilzeitbesch�ftigten mit Wunsch nach verl�ngerter Arbeitszeit
zu tragen hat. Ein freier zu besetzender Arbeitsplatz liegt nach § 9
S. 2 TzBfG n. F. vor, wenn der Arbeitgeber die Organisationsent-
scheidung getroffen hat, diesen zu schaffen oder einen unbesetzten
Arbeitsplatz neu zu besetzen, mithin nicht automatisch, wenn sich
der Arbeitsanfall erhçht.

Ber�cksichtigt ein Arbeitgeber einen teilzeitbesch�ftigten Ar-
beitnehmer zu Unrecht nicht, geht der Anspruch des Arbeitneh-
mers auf Verl�ngerung seiner Arbeitszeit unter, sobald der Ar-
beitgeber den Arbeitsplatz mit einem anderen Arbeitnehmer
besetzt. Auch unter dem Gesichtspunkt des Schadensersatzes
hat der Arbeitnehmer keinen Anspruch auf Verl�ngerung der
Arbeitszeit (BAG v. 18.7.2017 – 9 AZR 259/16). Ein Schadens-
ersatzanspruch des Arbeitnehmers in Geld ist jedoch mçglich
(BAG v. 27.2.2018 – 9 AZR 167/17).

Beispiel:

Der teilzeitbesch�ftigte Arbeitnehmer zeigt seinen Wunsch auf Voll-
zeitbesch�ftigung an. Als ein entsprechender Arbeitsplatz ausge-
schrieben wird, macht der Arbeitnehmer ein ganz konkretes Ange-
bot auf Abschluß eine �nderungvertrages, dass der Arbeitgeber
rechtswidrig und schuldhaft ignoriert. Hier kann ein Schadensersatz-
anspruch in Hçhe der Differenzvergutung bestehen.

IV. Reduzierung der Verg�tungszahlung und
Gleichbehandlungspflicht

1. Grundverg�tung und variable Entgeltbestandteile
Die Entgeltleistung des Arbeitgebers ist entsprechend der Re-
duzierung der Arbeitszeit zu vermindern, auch wenn dies nicht
ausdr�cklich im Gesetz erw�hnt ist (BAG v. 19.4.2016 – 3 AZR
526/14). Ist das Arbeitsentgelt monatlich vereinbart, wird die
reduzierte Arbeitszeit rechnerisch in das Verh�ltnis zur verein-
barten Arbeitszeit gesetzt und so kann problemlos das neue
Arbeitsentgelt errechnet werden. Noch einfacher ist es, wenn
eine Stundenverg�tung vereinbart worden ist. Der Arbeitneh-
mer erh�lt dann eben weniger Stunden zu dem vereinbarten
Satz verg�tet. Wenn keine feste Arbeitszeit vereinbart wurde,
sondern der Arbeitnehmer sich verpflichtet hat, f�r eine be-
stimmte monatliche Verg�tung dem Arbeitgeber seine gesamte
Arbeitskraft zur Verf�gung zu stellen, ist nach Ansicht des Ver-..
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